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Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, Gesetzliche Gundlagen 
(Stellungnahme Dr. Busch) 
 
 
Mail vom 18.03.2009 
 
 
Sehr geehrter Herr Graf von Matuschka, 
 
wie telefonisch besprochen einige Information: 
  
In den Verordnungen (EG) Nr. 1829/2003 des Europäis chen Parlaments und des 
Rates vom 22.September 2003 über genetisch veränder te Lebensmittel und Futter-
mittel und Verordnung (EG) Nr. 1830/2003 über die R ückverfolgbarkeit und Kenn-
zeichnung von genetisch veränderten Organismen und über die Rückverfolgbarkeit 
von aus genetisch veränderten Organismen hergestell ten Lebensmitteln und Fut-
termitteln werden zur Verwendung als Lebensmittel/i n Lebensmitteln bestimmte 
GVO, Lebensmittel, die GVO enthalten oder aus solch en bestehen und Lebensmit-
tel, die aus GVO hergestellt werden oder Zutaten en thalten, die aus GVO herge-
stellt werden, behandelt. Geändert wurden damit die  Verfahren für die Zulas-
sung und die Sicherheitsbewertung sowie die Vorschr iften für die Kennzeichnung 
und die Rückverfolgbarkeit. Futtermittel und Futter mittelzutaten, für die es 
keine GVO Zulassungs- und Kennzeichnungsbestimmunge n gab, wurden den Lebens-
mitteln gleichgestellt. Die Verordnung 1829/2003 wu rde ab dem 18. April 2004 
und die Verordnung 1830/2003 ab dem 15. April 2004 anwendbar. 
Rechtliche Beurteilung 
Die lebensmittelrechtliche Beurteilung insbesondere  im Hinblick auf die Kenn-
zeichnung ergibt sich aus den Verordnungen (EG) Nr.  1829/2003 und (EG) Nr. 
1830/2003.Kennzeichnungspflichtig sind alle Lebensm ittel und -zutaten, unab-
hängig davon, ob gentechnisch veränderte Bestandtei le im Lebensmittel nach-
weisbar sind oder nicht. Das gleiche gilt auch für Futtermittel und Futtermit-
telzusatzstoffe. Voraussetzung dafür ist ein geeign etes "Rückverfolgbarkeits-
system". Es müssen auf jeder Stufe des Produktionsp rozesses Informationen über 
frühere GVO-Anwendungen verfügbar sein. Diese Infor mationen müssen von einer 
Verarbeitungsstufe zur nächsten in schriftlicher Fo rm weitergegeben werden. 
Kennzeichnung 
Seit der Anwendbarkeit der Verordnungen (EG) Nr. 18 29/2003 und (EG) Nr. 
1830/2003 spielt es für die Kennzeichnungspflicht k eine Rolle mehr, ob der 
jeweilige GVO im Lebensmittel nachweisbar ist oder nicht. Jede direkte Anwen-
dung eines GVO im Laufe der Herstellung oder Erzeug ung von Lebens- und Futter-
mitteln ist damit kennzeichnungspflichtig. 
In den EU-Verordnungen ist die Art der Kennzeichnun g für gentechnisch verän-
derte Lebens- und Futtermittel festgelegt. 
Bei der Kennzeichnung von Lebensmitten mit Zutatenl iste wird der Wortlaut "ge-
netisch verändert" oder "aus genetisch verändertem [Bezeichnung der Zutat] 
hergestellt" im Verzeichnis der Zutaten in Klammern  unmittelbar nach der 
betreffenden Zutat aufgeführt. Die Angaben können a uch in einer Fußnote zum 
Verzeichnis der Zutaten aufgeführt werden, die Schr iftgröße ist mindestens in 
der gleichen Größe zu drucken, wie die Schriftgröße  im Zutatenverzeichnis. 
Wird kein Verzeichnis der Zutaten angegeben, sind d ie Wörter "genetisch verän-
dert" oder "aus genetisch verändertem [Bezeichnung des Organismus] herge-
stellt" auf dem Etikett anzubringen. Bei unverpackt en Lebensmitteln muss der 
entsprechende Hinweis im Zusammenhang mit dem jewei ligen Produkt deutlich 
kenntlich gemacht werden. 



Nicht kennzeichnungspflichtig sind Lebensmittel ode r -zutaten, wenn sie nicht 
aus, sondern mit Hilfe von gentechnisch veränderten  Organismen hergestellt 
werden. So besteht beispielsweise keine Kennzeichnu ngspflicht bei Lebensmit-
teln aus oder von Tieren, die mit gentechnisch verä nderten Futtermitteln ge-
füttert wurden. Ebenfalls von der Kennzeichnung aus genommen sind technische 
Hilfsstoffe, die nur während der Herstellung verwen det werden und nicht im 
Lebensmittel verbleiben. 
Neue Regelungen zur Kennzeichnung "ohne Gentechnik"  
Die neue Kennzeichnung "ohne Gentechnik" ist seit 1 . Mai 2008 in Kraft. Die 
Voraussetzungen für diese Auslobung sind im neu auf genommenen § 3a des EG-
Gentechnik-Durchführungsgesetzes-EGGenTDurchfG) vom  1. April 2008 festgelegt. 
Bisher waren die Bedingungen für eine Kennzeichnung  "ohne Gentechnik" im § 4 
Neuartige Lebensmittel- und Lebensmittelzutaten-Ver ordnung-NLV geregelt. Es 
handelt sich um eine freiwillige Kennzeichnung und es darf nur die Angabe "oh-
ne Gentechnik" verwendet werden. Ein anderer Wortla ut wie z.B. "gentechnik-
frei" ist nicht zulässig. Die Art und Weise und der  Ort der Kennzeichnung auf 
der Verpackung sind frei wählbar. 
Voraussetzungen für die Kennzeichnung "ohne Gentech nik":  
Es dürfen für die Herstellung eines Produkts keine Lebensmittel und Lebensmit-
telzutaten verwendet werden, die gentechnisch verän derte Organismen (GVO) ent-
halten, aus GVO bestehen oder hergestellt werden. E benso dürfen zum Zuberei-
ten, Bearbeiten, Verarbeiten oder Mischen eines Leb ensmittels oder einer Le-
bensmittelzutat keine durch gentechnisch veränderte  Organismen hergestellten 
Zusatzstoffe, Vitamine oder Verarbeitungshilfsstoff e verwendet worden sein. 
Für die Dicklegung der Milch bei der Käseherstellun g ist beispielsweise der 
Einsatz von gentechnisch hergestelltem Chymosin, da s anstelle des natürlichen 
Ferments aus dem Kälbermagen (Lab) verwendet werden  kann, nicht zulässig. 
Lebensmittel tierischer Herkunft dürfen mit dem Hin weis "ohne Gentechnik" aus-
gelobt sein, auch wenn die Lebensmittel von Tieren gewonnen werden, die mit 
gentechnisch veränderten Futtermitteln gefüttert wu rden. Voraussetzung für die 
Auslobung ist, dass vor der Gewinnung eine Wartefri st eingehalten wird, in der 
die Verfütterung von gentechnisch veränderten Futte rmittel nicht zulässig ist 
(s. Abbildung 1). Beispielsweise ist vor der Gewinn ung von Eiern eine Warte-
frist von sechs Wochen vorgesehen. Der Einsatz von Futtermittelzusatzstoffen 
und Tierarzneimitteln, einschließlich Impfstoffen, die mit Hilfe gentechni-
scher Verfahren hergestellt worden sind, ist erlaub t. 
 
Abbildung 1: Zeitraum vor Gewinnung des Lebensmitte ls tierischer Herkunft, 
innerhalb dessen kein gentechnisch verändertes Futt ermittel zulässig ist  
  
Ökologische/biologische Erzeugnisse 
Alternativ besteht noch die Möglichkeit für Produkt e, die nach der Verordnung 
(EG) Nr. 834/2007 über die ökologische/biologische Produktion hergestellt wur-
den zu verwenden.  In Erwägungsgrund Nr. 9 der VO i st festgehalten, dass gene-
tisch veränderte Organismen (GVO) und Erzeugnisse d ie aus oder durch GVO er-
zeugt wurden, mit dem ökologischen/biologischen Pro duktionskonzept und der 
Auffassung der Verbraucher von ökologischen/biologi schen Erzeugnissen unver-
einbar sind. Sie sollten dehalb nicht im ökologisch en/biologischen Landbau 
oder bei der Verarbeitung verwendet werden. Die EG- Öko-Verordnung definiert 
die Standards des ökologischen Landbaus in der euro päischen Union. Sie enthält 
Vorgaben für Anbau und Verarbeitung, regelt die Ken nzeichnung von Bioprodukten 
und die Kontrolle der Betriebe. Zugelassene Kontrol lstellen prüfen die Einhal-
tung der Bestimmungen. Damit soll der Missbrauch de r Bezeichnung "Öko" unter-
bunden und ein europaweit einheitlicher Qualitätsst andard gesichert werden. 
Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.  Ich verweise noch einmal 
an unsere Teilnahme bei den Verbrauchertagen Erlang en 2009, einen Ansprecpart-
ner habe ich Ihnen im Anhang beigelegt. 
 



Mit freundlichen Grüßen  
Ulrich Busch  
   
Dr. Ulrich Busch  
Bayerisches Landesamt für Gesundheit  
und Lebensmittelsicherheit  
Veterinärstr. 2  
85764 Oberschleißheim  
Tel: 089/31560234  
Fax: 089/31560458  
www.lgl.bayern.de  
 
 


